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4348
Die Regelung der Abwehr der dem Walde aus dem Wildstand
drohenden Gefahren gehört zum Jagdrecht (Art. 15 Abs. 1 B.-VG.).
Das B.-VG. kennt keine konkurrierende Gesetzgebungskompe-
tenzen. Auslegung des Kompetenztatbestandes "Forstwesen ein-
schließlich des Triftwesens" (Art. 10 Abs. 1 Z. 10 B.-VG.). Aus-
legung der Kompetenzbegriffe mit der Beifügung ,,-wesen".

Forstgesetz aus 1852; Inhalt des § 4.
Erk. v. 11. Jänner 1963, K II-2/62.

I. Die Erlassung des im Entwurf vorgelegten Gesetzes "zum Schutze
des Waldes gegen schädigende Wildeinwirkungen" fällt gemäß Art. 15 B.-VG.
in der Fassung von 1929 in die Zuständigkeit der Länder. '

11. Rechtssatz :
Maßnahmen zum Schutze des Waldes gegen Wildschäden fallen gemäß

Art. 15 Abs. 1 B.-VG. in der Fassung von 1929 in Gesetzgebung und Voll-
ziehung in die Zuständigkeit der Länder.

Entscheidungsgründe:
I. Der von der Bundesregierung dem Verfassungsgerichtshof

zur kompetenzrechtlichen Beurteilung nach Art. 138 Abs. 2 B.-VG.
vorgelegte Gesetzentwurf mit dem Titel "Bundesgesetz vom .....
zum Schutze des Waldes gegen schädigende Wildeinwirkungen"
sieht im § 1 Abs. 1 vor, den Waldeigentümer zu verpflichten, zum
Schutze des Waldes gegen bestandgefährdende Wildschäden die
erforderlichen Maßnahmen (Schutzmaßnahmen) zu treffen. Nach
§ 1 Abs. 2 sind Wildschäden bestandgefährdend, wenn die Einwirkun-
gen des Wildes a) die Aufforstung oder natürliche Verjüngung auf-
forstungspflichtiger Waldflächen (§ 3 des Forstgesetzes ) unmöglich
machen oder gefährden oder b) in den Beständen das Entstehen von
Blößen verursachen oder auf größerer Fläche die weitere Bestands-
entwicklung und damit die fernere Holzzucht unmöglich machen
oder gefährden (§ 4 des Forstgesetzes). Schutz maßnahmen im Sinne
des § 1 sind nach § 2 Abs. 1 lit. a) technische Maßnahmen mit Schutz-
wirkung für Flächen (Flächenschutz), wie Gatterung, oder für Einzel-
pflanzen (Einzelpflanzenschutz), wie mechanische, chemische oder
biologische Mittel, und nach § 2 Abs. 1 lit. b Herabsetzung des Wild-
standes zur Herbeiführung eines den gegebenen waldbaulichen Ver-
hältnissen entsprechenden natürlichen Gleichgewichtes zwischen
Wald und Wild, bei dem den Erfordernissen der Forstwirtschaft und
der Bedeutung der Wohlfahrts wirkungen des Waldes für die Landes-
kultur voll Rechnung getragen wird. Nach § 2 Abs. 2 ist der Wild-
stand zu verringern (Abs. 1 lit. b), wenn andere Schutz maßnahmen
nicht erfolgversprechend sind. § 3 des Entwurfes hat die Regelung
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des Verfahrens und der Kostentragung zum Gegenstand. § 3 Abs. 1
sieht vor, daß, wenn im Walde bestandgefährdende Wildschäden
auftreten, die Behörde von Amts wegen oder auf Antrag des Wald-
eigentümers das Verfahren zur Feststellung der bestandsgefährdenden
Wildschäden einzuleiten und allenfalls die Durchführung der er-
forderlichen Schutzmaßnahme anzuordnen hat. Nach dem Abs. 2
ist, wenn das Recht zur Ausübung der Jagd nicht dem Waldeigentümer
zusteht, auch der Jagdausübungsberechtigte Partei im Sinne des
§ 8 AVG. 1950. Nach dem Abs. 3 hat die Kosten der angeordneten
Maßnahme der Waldeigentümer zu tragen; er ist jedoch berechtigt,
den Ersatz der Kosten vom Jagdausübungsberechtigten zu ver-
langen, wenn das Recht zur Ausübung der Jagd nicht ihm zusteht.
Im Streitfall entscheidet die Behörde. Nach dem Abs. 4 hat die
Behörde, wenn es festeteht, daß Schutzmaßnahmen zu treffen sind,
und wenn die Jagdausübung nicht dem Waldeigentümer zusteht, auf
eine Einigung über die durchzuführenden Schutzmaßnahmen und die
Tragung der Kosten hinzuwirken. Sie kann, wenn hiedurch eine
Beschleunigung des Verfahrens herbeigeführt werden kann, diesem
auftragen, innerhalb einer angemessenen Frist, die drei Monate nicht
überschreiten darf, eine Vereinbarung hierüber vorzulegen. Eine
Verlängerung der Frist um höchstens zwei Monate ist zulässig. Nach
Abs. 5 hat die Behörde zu entscheiden, wenn eine Einigung im Sinne
des Abs. 3 nicht zustande kommt oder sie nicht den gesetzlichen
Vorschriften entspricht oder wenn dem Auftrage, eine Vereinbarung
vorzulegen, nicht entsprochen wird.

H. Der Gesetzentwurf betrifft eine Materie, in welcher sich die
Angelegenheiten der Waldpflege und der Wildhege berühren. Nun
kann aber eine und dieselbe Materie, da die österreichische Bundes-
verfassung konkurrierende Gesetzgebung kampetenz nicht kennt,
nur einem einzigen Kompetenztatbestand zugeordnet werden.

Damit wird nicht ausgeschlossen, daß bestimmte Sachgebiete nach
verschiedenen Gesichtspunkten geregelt werden können. So können
die Länder auf Grund des in ihre Eigenzuständigkeit fallenden Bau-
rechtes Bestimmungen über die Größe und Ausgestaltung der Räume
in den Bauwerken erlassen, während der Bundesgesetzgeber auf
Grund der Kompetenz Arbeiterschutz anordnen kann, welchen
Voraussetzungen Räume zu entsprechen haben, um als Arbeitsräume
verwendet werden zu dürfen. Ähnliches gilt im Verhältnis von Zivil-
recht und Grundverkehr. In solchen Fällen müssen zur Erreichung
eines bestimmten rechtlichen Ergebnisses Normen verschiedener
kompetenzrechtlicher Herkunft beachtet werden. Ein solches Zu-
sammentreffen von Normen wird sich dann ergeben, wenn der Inhalt
eines Kompetenztatbestandes die Materie nicht nach allen Richtungen
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erfaßt. Solche Normen haben einen verschiedenen Inhalt. Nach der
österreichischen Bundesverfassung können aber identische Normen
von kompetenzrechtlich verschiedenen Gesetzgebern nicht erlassen
werden.

Für den Bundesgesetzgeber kommt als Kompetenztatbestand
nur die Vorschrift des Art. 10 Abs. 1 Z. 10 B.-VG., d. i. "Forstwesen
einschließlich des Triftwesens" in Betracht. Mit der Auslegung dieses
Kompetenzbegriffes hat sich das Erk. d. VerfGH. Slg. Nr. 2192/1951
beschäftigt. Dort hat der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen, daß
das Bundes-Verfassungesetz, wenn es einen Kompetenztatbestand
dadurch umschreibt, daß es dem eine bestimmte Materie bezeichenden
Ausdruck das Wort ,,-wesen" anfügt, damit das betreffende Verwal-
tungsgebiet aus der generellen Länderkompetenz heraushebt, so daß
auch bei einer scheinbaren Überschneidung eines solchen Kompetenz-
tatbestandes mit einem in der Zuständigkeit der Länder verbliebenen
Tatbestand auf dem betreffenden Gebiet für die Landeszuständigkeit
kein Raum verbleibt. Dies darf aber nicht zu der Folgerung aus-
geweitet werden, daß unter "Forstwesen" jegliche Regelung falle,
die sich auf "Wald" bezieht. Der Verfassungsgesrichtshof selbst hat in
seiner Judikatur eine solche ungemessene Folgerung nicht gezogen.
So hat er elkmnt, daß die Regelung des Verkehrs mit land- und
forstwirtschaftlichen Grundstücken in Gesetzgebung und Vollziehung
den Ländern zusteht (Erk. Slg. 2546/1953). Maßnahmen auf dem
Gebiete der Bodenreform (Art. 12 Abs. 1 Z. 3 B.-VG.) zählen auch dann
nicht zum "Forstwesen", wenn sie Waldgrundstücke zum Gegenstand
haben. Der Verfassungsgerichtshof hat denn auch in seinem be-
zogenen Erkenntnis den Inhalt des Kompetenzbegriffes "Forst-
wesen" nicht aus dessen Sprachsinn erschlossen, sondern aus der
gesetzgeberischen Regelung des Forstwesens. Es ist daher von keiner
kompetenzrechtlichen Bedeutung, daß die im Gesetzentwurf vor-
gesehenen polizeilichen Maßnahmen begrifflich unter "Forstwesen"
eingereiht werden könnten; für ihre Qualifikation als forstpolizeiliche
Maßnahmen wäre vielmehr der Nachweis erforderlich, daß die Aus-
einandersetzung mit den Problemen der natürlichen Symbiose von
Wald und Wild jemals Inhalt einer forstrechtlichen Vorschrift gewesen
wäre. Daß der Gebrauch des Wortes ,,-wesen" allein diese Unter-
suchung nicht entbehrlich macht, hat der Verfassungsgerichtshof
in der Begründung seines Erk. v. 15. Juni 1962, K II-l/62, aus-
gesprochen, wenn er den Schluß ablehnte, daß der Verfassungs-
gesetzgeber mit dem Worte ,,-wesen" mehr umschreiben habe wollen,
als nach der durch die Rechtsordnung im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Kompetenzregelung gegebenen Ausprägung des Begriffes
damals darunter fiel.
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Es ist nun festzustellen, daß keine forstrechtliche Vorschrift die
Regelung des Wildstandes und seine Verringerung zum Inhalte hatte,
auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer dem Walde aus einer
Wildüberhege drohenden Gefahr.

Auch die Bundesregierung hat anerkannt, daß bei einer der-
artigen Betrachtungsweise nicht der Nachweis zu erbringen sei,
daß Maßnahmen gegen Wildschäden unter Forstwesen subsumiert
werden könnten.

Dies ist richtig, denn das Forstgesetz vom 3. Dezember 1852,
RGBL Nr. 250, enthält keine Bestimmung über die Wildschäden im
Walde. Insbesondere hat auch § 4 keinen solchen Inhalt. Er besagt,
daß kein Wald verwüstet werden darf, d. h. so behandelt werden darf,
daß die fernere Holzzucht dadurch gefährdet oder gänzlich unmöglich
gemacht wird. Adressat dieser Vorschrift ist der Waldeigentümer,
nicht der Jagdausübungsberechtigte. Die Vorschriften über Weide-
vieh (§§ 10, 60 Z. 8, 62, 63 bis 67) können nicht analog auf Wild ange-
wendet werden, denn Vieh darf in Wäldern nur auf Grund besonderer
Weiderechte geweidet werden, während für Wild der Wald der natur-
gegebene Lebensraum ist.

Keine forstrechtliche Vorschrift hat einen auf Wild und Wild-
schäden beziehbaren Inhalt. Die Regelung des vorgelegten Gesetzes-
entwurfes kann daher auch nicht als eine systematische Weiter-
entwicklung eines im Forstrecht in einem Ansatz enthaltenen Grund-
gedankens angesehen werden.

Die Materie der Wildhege und alle damit im Zusammenhang
stehenden Maßnahmen, insbesondere die Verringerung des Wild-
standes, mag sie aus welchen Gründen und zu welchen Zwecken immer
verfügt werden, sind nicht dem Forstwesen zuzuzählen.

Da für die Bundesgesetzgebung ein anderer Kompetenztat-
bestand nach Art. 10 B.- VG. nicht vorhanden ist - andere Kompe-
tenztypen kommen ebenfalls nicht in Betracht -, so folgt hieraus
allein schon die Länderkompetenz nach Art. 15 B.-VG.

Dies gilt für den gesamten Inhalt des Gesetzentwurfes. Der
§ 2 Abs. 1 lit. a des Gesetzentwurfes könnte für sich allein betrachtet
nach seinem Inhalte als forstrechtliche Vorschrift beurteilt werden.
Eine solche isolierte Betrachtung ist aber nicht zulässig, denn der
Gesetzentwurf sieht vor, daß die Kosten aller im Entwurf vorgesehenen
Schutzmaßnahmen vom Jagdausübu"~gsberechtigten zu tragen sind.
Damit ist auch diese Bestimmung keine forstrechtliche.

IIJ. Daß die Materie des Gesetzentwurfes nicht "Forstwesen"
ist, sondern in die Länderzuständigkeit nach Art. 15 B.- VG. fällt,
wird auch durch den Inhalt der Jagdgesetze unterstrichen.
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a) Schon die Jagd- und Wildschützen-Ordnung vom 28. Feber
1786 (Kropatschek'sche Sammlung der J osefinischen Gesetze, Band XI
S. 488) hatte bestimmt, daß die Inhaber eines Wildbannes berechtigt
sind, "in ihren Jagdbezirken alle Gattungen von Wild '" zu hegen
oder auf sonst was immer für eine Art zu füttern" und daß es ihnen
auch vollkommen frei steht, "das Wild als ihr Eigentum ... , wie es
ihnen gefällig ist, zu fangen oder zu schießen" und daß jeder Be-
sitzer einer großen oder kleinen Jagdbarkeit die Freiheit hat, "Hasen
und anderes Wild in seinem Bezirk mit Hunden zu jagen oder zu hf'tzen,
insofern dies ohne Beschädigung, was immer für eines Grundbesitzers
geschieht, als die der Jagdinhaber zu vergüten gehalten sein wird".

Die späteren Jagdgesetze haben diese Grundgedanken erweitert.
So wird in den um die letzte Jahrhundertwende erlassenen Jagd-
gesetzen durchgehend das Jagdrecht als die ausschließliche Be-
rechtigung bezeichnet, innerhalb des zustehenden Jagdgebietes die
jagdbaren Tiere zu hegen, zu verfolgen, zu fangen und zu erlegen
(vg!. z. B. § 1 des Gesetzes vom 4. August 1902, LGB!. Nr. 15 aus
1903, womit ein Jagdgesetz für das Herzogtum Kärnten erlassen
wird; § 1 des Gesetzes vom 22. November 1901, LGB!. Nr. 42 aus
1902, womit ein Jagdgesetz für das Erzherzogtum Österreich unter
der Enns, mit Ausnahme des Gemeindegebietes der k. k. Reichshaupt-
und Residenzstadt Wien, erlassen wird; § 1 des Gesetzes vom 21. Sep-
tember 1906, LGB!. Nr. 5 aus 1907, womit ein Jagdgesetz für das
Herzogtum Steiermark erlassen wird). Die gegenwärtig in Kraft
stehenden Jagdgesetze bcsagen in anderer Fassung das gleiche.
So erklärt § 1 des Kärntner Jagdgesetzes (LGB!. Nr. 23/1950), das
Jagdrecht als die ausschließliche Befugnis, den jagdbaren Tieren
nachzustellen, sie zu fangen, zu erlegen und sich anzueignen und
bestimmt im § 2, daß mit dem Jagdrecht auch das Recht und die
Pflicht zur Hege des Wildes unter Rücksichtnahme auf die Interessen
der Land- und Forstwirt-schaft verbunden ist. In einigen gegenwärtig
geltenden Jagdgesetzen wird auf die Notwendigkeit der Entwicklung
und Erhaltung eines artenreichen und gesunden Wildstandes und auf
die Pflicht, die Jagd nach den Grundsätzen einer geordneten Jagd-
wirtschaft auszuüben, hingewiesen (z. B. § 2 des niederästerreichischen
Jagdgesetzes, LGB!. Nr. 13/1947, § 1 Abs. 3 des oberästerreichischen
Jagdgesetzes, LGB!. Nr. 10/1948).

An der Ausschließlichkeit des Jagdrechtes hat sich seit der Jagd-
und Wildschützen-Ordnung vom Jahre 1786 nichts geändert. Ledig-
lich seine Ausübung wird nicht mehr der Willkür der Jagdausübungs-
berechtigten überlassen. Der nunmehrigen Regelung der Jagd-
ausübung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß die Jagd ein wichtiger
wirtschaftlicher Faktor ist. Inhalt der jagdrechtlichen Vorschriften
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ist aber auch die Berücksichtigung der Interessen der Land- und
Forstwirtschaft.

Schon in den älteren Jagdgesetzen sind Vorschriften über die
Schonzeiten enthalten. Ihre unmittelbare Bedeutung besteht darin,
eine Verminderung des Wildstandes zu verhindern, ja sogar eine
Vermehrung herbeizuführen. Bei der Bestimmung der Wildarten,
die während der Schonzeiten nicht gejagt werden durften, und in der
Festsetzung der Dauer der Schonzeiten spielten auch Erwägungen der
Landeskultur eine Rolle. Daneben bestanden Vorschriften zum Schutze
der Kulturen. War in einem Jagdgebiet die Verminderung einer
Wildgattung im Interesse der durch sie geschädigten Land- und
Forstwirtschaft notwendig, so konnte eine Verminderung angeordnet
werden, welche selbst während der Schonzeit durchzuführen war
(so § 60 des Kärntner Jagdgesetzes, LGBl. Nr. 15/1903; ähnlich
§§ 44, 45 des oberösterreichischen Jagdgesetzes, LGBl. Nr. 8/1896,
§ 68 des niederösterreichischen Jagdgesetzes, LGBl. Nr. 42/1902,
§ 56 des Salzburger Jagdgesetzes, LGBl. Nr. 50/1911, § 56 des steier-
märkischen Jagdgesetzes, LGBl. Nr. 5/1907, u. a.).

Vorschriften ähnlichen Inhaltes finden sich auch gegenwärtig
vor. So kann zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden ein zwangs-
weiser Abschuß angeordnet werden (§ 51 Abs. 1 Kärntner Jagdgesetz,
LGBl. Nr. 23/1950) oder ein Abschußauftrag erteilt werden, wenn sich
in einem Jagdgebiet die Verminderung von Wild im Interesse der
Land- und Forstwirtschaft als notwendig herausstellt (§ 65 Kärntner
Jagdgesetz). § 63 a Abs. 5 des Steiermärkischen Jagdgesetzes, LGBL
Nr. 58/1954, bestimmt, daß in dem Falle, daß die Behörde wahrnimmt,
oder ein Schiedsgericht feststellt, daß Bestandesschädigungen (d. h.
wie sich aus der Zitierung des § 77 a ergibt, solche Wildschäden im
Walde, die den Waldbestand bedrohen), eingetreten sind oder einzu-
treten drohen, der Pflichtabschuß unverzüglich in den in Betracht
kommenden Revieren zu erhöhen ist.

Auch die Regelung der Jagd- und Wildschäden erfolgte stets
durch jagdrechtliche Vorschriften. In den älteren Vorschriften wurde
unter Wildschaden nur der von den jagdbaren Tieren an Grund und
Boden und an dessen noch nicht eingebrachten Erzeugnissen ver·
ursachte Schaden verstanden (vgl. z. B. § 70 Abs. 1 lit. b des Steier-
märkischen Jagdgesetzes, LGBl. Nr. 5/1907), noch nicht, zumindest
nicht ausdrücklich, auch der Schaden im Walde oder an Forst·
kulturen. Wenn die gegenwärtigen Regelungen auch solche Schäden
als Wildschäden ansehen, so liegt auch hier nur die Weiterentwicklung
einer jagdrechtlichen Materie vor. So hält z. B. das Steiermärkische
Jagdgesetz 1954, LGBl. Nr. 58/1954, zwar an der herkömmlichen
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Begriffsbestimmung der Wildschäden fest, enthäItaber in seinem
§ 77 a Vorschriften über die Bewertung von Wildschäden im Walde
(an Stämmen, Pflanzungen, natürlichen Verjüngungen, Vorkulturen
usw.). Ebenso bestimmt das Wiener Jagdgesetz, LGBI. Nr. 6/1948,
daß Schäden an Waldkulturen nach den Regeln der Waldbewertung
zu ermitteln sind.

b) Aus den beispielsweise angeführten typischen Vorschriften
ergibt sich, daß Wildhege und Überhege stets eine Angelegenheit des
Jagdrechtes waren. Ausschließlich jagdrechtliche Vorschriften haben
bestimmt, wer zur Erlegung des Wildes befugt ist und was und wieviel
an Wild erlegt werden durfte. Insbesondere waren Personen, deren
Eigentum Wildschäden ausgesetzt war, nicht berechtigt zur Abwehr
solcher Schäden Wild zu töten. Die Jagdgesetze berechtigten und
berechtigen die Grundeigentümer oder Nutzungsberechtigten Wild-
schäden nur durch Fernhalten des Wildes (jagdbare Tiere) zu verhüten,
wobei aber das Wild nicht verletzt werden darf (§ 64 Kärntner Jagd-
gesetz, LGBI. Nr. 23/1950, früher § 76 Abs. 2 LGBI. Nr. 15/1903; z. B.
auch § 86 Abs. 2 des Salzburger Jagdgesetzes 1946, LGBI. Nr. 20/1946,
früher § 74 Abs. 2 LGBI. Nr. 50/1911 u. a. m.).

Damit war stets der Wald in seiner natürlichen Beziehung zum
Wild Gegenstand der Regelung des Jagdrechtes mit der sich daraus
ergebenden Folge, daß auch die Regelung der dem Walde aus dem
Wildstand drohenden Gefahren unter Jagdrecht fällt, also in die
Länderzuständigkeit nach Art. 15 B.-VG. Im Hinblick auf den
Inhalt des vorgelegten Gesetzentwurfes ist festzustellen, daß der
Begriff des Forstwesens nicht den Inhalt hat, in den zusammen-
hängenden Lebensbereich von Wald und Wild vom Gesichtspunkt des
Waldes her regelnd einzugreifen.

Es war daher zu erkennen, daß der vorgelegte Gesetzentwurf
in die Gesetzgebung und Vollziehung der Länder nach Art. 15 B.-VG.
fällt.


